
 BERATUNGSANGEBOT 
Gesundheitliche Versorgungsplanung  

Wie sichere ich meine Selbstbestimmung  

in gesundheitlichen Angelegenheiten?
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SIE ENTSCHEIDEN!

 
Unser Anliegen ist es, dass Sie jederzeit so behandelt 
werden, wie Sie das wollen – auch wenn Sie sich einmal 
nicht mehr selbst äußern können.

Welche Wünsche, Hoffnungen und Ängste haben Sie? Haben 
Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht? 

ZIELE

Das Ziel der gesundheitlichen Versorgungsplanung ist die Er-
mittlung und Dokumentation Ihrer Behandlungswünsche in 
einer Patientenverfügung. So können Sie für den Fall einer 
Entscheidungsunfähigkeit im Voraus schriftlich festlegen, ob 
und wie Sie in bestimmten Situationen ärztlich behandelt 
werden möchten. Damit 
soll gewährleistet wer-
den, dass Ihre Behand-
lungswünsche auch dann 
berücksichtigt werden, 
wenn Sie uns diese nicht 
mehr persönlich mitteilen 
können.

Eine Patientenverfügung ist nicht in Stein gemeisselt, 
sie kann jederzeit aktualisiert werden. Sprechen Sie uns 
auch dazu gerne an.

BERATUNGSGESPRÄCH

Gerne laden wir Sie und Ihre Angehörigen zu einem unverbind-
lichen Beratungsgespräch mit unserem qualifizierten Berater 
ein. Die Beratung ist ein Angebot, über die eigenen Wünsche 
nachzudenken. Für welche Situation möchten Sie Vorsorge 
treffen? Was ist Ihnen wichtig? Themen sind:

 mögliche zukünftige Entscheidungssituationen 

 Behandlungsmöglichkeiten

  die Entwicklung Ihrer ganz persönlichen  Behandlungswün-
sche und -grenzen

  die gemeinsame Erstellung einer Patientenverfügung und 
eines Notfallbogens

Die Anzahl der Beratungstermine richtet sich nach Ihren Fra-
gen und Ihrem Gesprächsbedarf, wir geben Ihnen ausreichend 
Zeit, über Ihre Wünsche und Erwartungen nachzudenken und 
zu sprechen.

Wenn Sie Interesse an einem 
Beratungsgespräch haben, 
kommen Sie einfach auf 
unsere Mitarbeiter auf den 
Wohnbereichen oder in der 
Verwaltung zu. Sie leiten Ihre 
Anfrage an unseren Berater 
weiter. Selbstverständlich be-
handeln wir alle Anfragen 
und Gespräche vertraulich.
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